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Lady mobil ®  
             Versicherungskonzepte  
 
 
 
Zusatzvereinbarung „Lady mobil“ zu den Tarifbestimmungen (TB) 
für die Kraftfahrtversicherung ( Mindestalter:  23 Lebensjahre vollendet, seit 2 Jahren 
unfallfrei ein Fahrzeug geführt, das hier zu versichernde Fahrzeug ausschließlich nur privat nutze und 
bereits Kunde der Itzehoer Versicherungen bin bzw. durch den Zusatzvertrag werde). 
 
 
 Abweichende Vertragseinstufung von Tarifbestimmung Nr. 14 und Nr. 17 (TB)  
 Nur folgende Zahlungsweisen sind möglich: ¼, ½ oder 1/1 jährlich !!  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die 
Voraussetzungen für die Sondereinstufung Lady 
mobil erfüllt zu haben. Ich bin bereits Kunde der 
Itzehoer Versicherungen, und habe mind. einen 
weiteren Versicherungsvertrag abgeschlossen. Ich 
bin zur Zeit getrennt lebend bzw. geschieden und 
mind. 23 Jahre alt. 
 
In den letzten 2 Jahren hat keine 
Kraftfahrtversicherung auf meinen Namen 
bestanden, bzw. falls ich ein Fahrzeug 
besaß/besitze, ist in den letzten 2 Jahren kein 
Schaden verursacht worden. 
 
Ich nutze das Fahrzeug allein. Wird das Fahrzeug 
von einer anderen Person genutzt und diese 
Nutzung führt zu einen Schaden, entfällt der 
besonders eingeräumte Schadenrabatt 
rückwirkend ab Beginn der laufenden 
Versicherungsperiode. Zusätzlich wird ein 
einmaliger Zuschlag von 100 % auf den Beitrag für 
die laufende Versicherungsperiode berechnet, 
wenn der Unfallverursacher das 23. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Ausgenommen ist die 
gelegentliche Nutzung des PKW im Falle einer  
Fahrt eines Kaufinteressenten, eines Kfz-

Reparateurs , eines Hotelangestellten in Ausübung 
seines Dienstes oder wenn es sich um eine Fahrt 
anlässlich einer Notfallsituation handelt. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass im Falle 
eines Versichererwechsels nur der 
Schadenfreiheitsrabatt bestätigt wird, der ohne 
die Sondereinstufung Lady mobil erreicht 
worden wäre.  
 
Sollte der für dieses Konzept wichtige 
Zusatzvertrag gekündigt oder mangels 
Prämienzahlung aufgehoben werden, entfällt 
der Schadenfreiheitsrabatt „Lady mobil“ zum 
Zeitpunkt der Aufhebung und wird 
anschließend mit dem Schadenfreiheitsrabatt 
fortgeführt, der ohne die Sondereinstufung 
„Lady mobil“ erreicht wurde. Monatliche 
Zahlweise ist nicht möglich (1/1, ½ oder ¼). 
 
Eine Umstellung des Konzeptes „Lady mobil“ auf 
einen Standart- oder ggf. Partnertarif mit 
entsprechend geänderter SF-Klasse ist jederzeit 
möglich.  Keine monatliche Zahlungen. 
 

 
Bitte senden Sie uns diese Erklärung unterschrieben zurück. 
 
 
______________________________________ zu Kfz.-Kennzeichen _________________ 
Datum, Unterschrift der Antragstellerin   
          

       3-4 Jahre 3 70 
       5-7 Jahre 4 60 
     8-10 Jahre 5 55 
   11-13 Jahre 6 50 
   14-17 Jahre 7 48 
   18-21 Jahre 8 46 
   22-24 Jahre 9 44 
   25 Jahre - 10 42 

  

Für Rückragen steht Ihnen unser Service Partner gerne zur Verfügung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel degenia Partner  


